
Unser Land.  
Unsere Versicherung.

oesa.de/hundehaftpflicht

Ihr Vierbeiner hört immer aufs Wort, tut keiner Fliege weh und 
bringt wie ein Sonnenschein Energie in den Alltag? Und dann 
passiert es doch: Ihr Hund verursacht unabsichtlich einen 
Schaden.

So süß und unschuldig unsere kleinen Racker sind – manchmal 
können sie schnell zum Problemstifter werden und erhebliche 
Kosten produzieren. Da kann es schon mal vorkommen, dass  
der Hund beim Spielen jemanden verletzt oder auf die Straße  
läuft und einen Unfall auslöst. Trauriger Dackelblick hilft einem 
dann auch nicht weiter, denn in Sachsen-Anhalt gilt: Hunde- 
haftpflicht ist Pflicht!1

Für Fälle wie diese bieten wir die ÖSA Hundehaftpflichtversiche-
rung an. Damit man frühzeitig für seinen Hund vorsorgen und  
im Notfall beruhigt bleiben kann.

Warum ist eine Hundehaftpflichtversicherung wichtig? 

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

LEISTUNG DER ÖSA-HUNDEHAFTPFLICHTVERSICHERUNG:
•  5, 15 und 502 Millionen Euro für Personen- und / oder 

Sachschäden
• 100.000 Euro für Vermögensschäden

WICHTIGE HINWEISE
•  Verpflichtung zum Abschluss einer Hundehaftpflicht für  

alle Hunderassen1 – spätestens drei Monate nach Geburt  
des Hundes

•  Kennzeichnung mit elektronischem Chip (Transponder) – 
spätestens sechs Monate nach Geburt des Hundes

•  Wesenstest nur bei einem Gefahrhund im Sinne des Gesetzes 
oder bei nachträglicher behördlicher Anordnung

GUT ZU WISSEN:
Nicht alle Hunderassen dürfen versichert werden. Gefahr-
hunde und deren Kreuzungen können bei uns leider nicht 
haftpflichtversichert werden. Ein Hund gilt als Gefahrhund, 
wenn er durch die Behörde nach § 3 HundeG LSA als gefährlich 
eingestuft wurde.

1   Seit dem 1. März 2009 gilt das Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden 
ausgehenden Gefahren.

2   Bei Personenschäden max. 15 Millionen Euro für jeden Geschädigten.

VERSICHERT.
HUND UM GUT

HundeHaftpflicht

 �  Pflichtversicherung mit individuellem 
Versicherungsschutz und persönlicher 
Beratung

 �  Prüfung ob und in welcher  
Höhe Sie für einen Schaden  
haften müssen

 �  Berechtigte Ansprüche  
werden beglichen;  
unberechtigte abgewehrt



BEISPIELFALL: HUNDEHAFTPFLICHT IN DER PRAXIS
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Hier werden Sie gerne beraten:

•  Prüfung der Haftpflichtfrage sowie Abwehr  
unberechtigter Ansprüche

•  Freistellung von berechtigten Schadenersatz- 
verpflichtungen

•  Mitversicherung nicht gewerbsmäßig tätiger Hundehüter 
in dieser Eigenschaft

•  Versicherungsschutz für Hundewelpen der versicherten 
Hunde bis zu 6 Monaten

•  Aufenthalt in Hundeschulen und Tierpensionen
•  Schäden an Figuranten

•  Flurschäden sowie Schäden durch tierische Ausscheidungen
•  Deckschäden
•  vorübergehende Auslandsaufenthalte in Europa ohne 

zeitliche Begrenzung, sonst 5 Jahre
•  Mietsachschäden an beweglichen Einrichtungsgegen- 

ständen der vorrübergehend gemieteten Reiseunterkunft  
bis 50.000 Euro (100 Euro Selbstbeteiligung)

•  Mietsachschäden an zu privaten Zwecken gemieteten 
Wohnräumen in Gebäuden inklusive dazugehöriger  
Terrassen und Balkone

DIE VERSICHERTEN GEFAHREN UND SCHÄDEN

Rechtlich verbindlich sind nur die Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

SACH- UND PERSONENSCHADEN
Auch wenn ein Hund einen Sachschaden, also die Beschädi-
gung oder Zerstörung einer Sache verursacht, ist mit hohen 
Kosten zu rechnen. Beim Klassiker – Hund rennt auf Straße –  
kann dies zu Unfällen, Lack- und Blechschäden aller Art  
führen. Die Hundehaftpflicht übernimmt in solchen Fällen  
die Reparaturkosten des Autos oder kommt für den Ersatz  
der beschädigten Sachwerte (Baum, Fahrrad, Laterne) auf.  
Bei einem Personenschaden können Schmerzensgeld- 
forderungen, Arzt- und Heilbehandlungskosten, aber  
auch eine lebenslange Pflege auflaufen. Daher ist gerade  
bei Personenschäden eine ausreichend hohe Versicherungs- 
summe entscheidend.

SERVICEKARTE IM WALLET:
Die ÖSA bietet ab sofort als neuen Service eine digitale Hunde-
Versicherungskarte an! Damit können Sie alle wichtigen 
Kontaktdaten und weitere wichtige Informationen jederzeit 
mit Ihrem Smartphone (iOS und Android) abrufen. Ganz ohne 
Papierkarte und Internetverbindung.

Sie sind Kunde der ÖSA und an der Hunde-Servicekarte als 
Walletlösung interessiert? Dann füllen Sie einfach unser 
Formular mit Ihrem Namen, sowie Ihrem Geburtsdatum 
(optional Versicherungsscheinnummer) aus.


